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A N FRA G E 

der Abgeordneten ~g. Sdlreiner, RosenstingI, Dr. Krüger, Dr. Ofner 

än den Bundesminister .fiir .TlJsLi:6 

betreffend Vorgdnge im Ra.b.rnen von SLra fverfahren gAgen Veran!A-.fJrL 1 i.ehe 

der VolkslJcmk Niederösterreich-Mitte 

Die unterfertigLen Abgeordneten richten an den Hprrn Rwulesmini.Ler für 

• TlJsLi z die fldcbst.ehenc1e 

ANFRAGE: 

Rerei,1.:.s am 29.3 1.994 haben Si.e :6ur Zalll 6064/.J-NR/1.994 eine sdwif/;­

liche Anfräge der unter.fertigen Abgeordneten hinsichLlieh der Rin­

sLellung des SLrafverfahrens gegen Vera.nLworU lche der Volksbank 

Niederösterrei eh-Mi tte le;mtworteL. 

Der von TImen dam3.}s ei.ngenc.J/rrllene S1.;;·mdpunkL ersdlei.nt mltt lerwei le 

- vorsichtig ausgedrückL - .in wesenLlichen Bereichen überho.1L. 

rn diesem Zusdlrlllenhang ergeben sich jedenfalls Folgende Fra.gen: 

TsL es r:ichUg, daß entgegen der von Ihnen gedußerLen 

AllS icllL, diS es "zu Interventionen der Organe der Vo I ksba.nk 

Niedp.rösterre.ich-Mi He oder der österreJ:chjschen Volksbcmken AG 

be.i. dei- S/':':l.aLSdnWa lLsc::hdCl.:. SL. PrilLen •••••• niehL gelmnlnen" 

sei, doch - zwnindest. eine - solche - noch dcu:u recht. lTli-Issive 

- InLervenUon staLtgefunden hat ? 

bJ Ist Ihnen bekannt bzw. ergibt sich aus den gegensUindJichen 
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Akten der staatsanwaltschaft SL. FälLen, der Oberstäatsanwalt­

schnft Wien b~w. des Bwldesminisl:.eriums für:- Just i~, d~ß der. 

damalige Leitende staatscmwalt in SL PölLen .Tng. Friedrich 

M~ta und sei.ne Anw/i.lt in .im Rahmen einer:- Vorspmche derselben .. mI 

16.12.1993 mitgeteilt }~t, daß auf der GrLUJdlage der über 

Antra.'ge der SLaatSl'lnwa ll;schaft zusl.:andegebrachLen Erhebungs­

ergebnisse Ank.lage erhoben werden werde ? 

c) L,:J.ßt sich ei.ne solche Erklärung aus der. danE.1igen l1kLenlage ~u­

mindest ableiten ? 

d) Trifft es ~u, daß am 15.12.1993 von Karrmerzialrat Ing. Josef 

Schirr3.k, st. PöUen, Bundesgrem La 1 vorsl.:.eher des Krr3.ft.fallr~eug­

handels und Mit.glied des Au.fsichtsrates der Volksbank Nieder­

österreich-Mi.tte, ein m=hrseitiges Schreiben an den darcHli.gen 

Leitenden Staatsanwalt in SL Pölten gerichtet worden ist, daß 

dieser offensicht 1 ich noch nicht i.n Hjinden gehabL mt, r3.1s er 

das erw.'ihnte C'.e&priich am 16.12.1993 mit Ing. Friedrich Mata und 

seine Rechtsanw/:ilUn geführt mt, in welchem Brief sehr l1'Ir3.ssiv 

zugunsten der damals Verdächtigen interveniert worden ist? 

e) Heißt es .i.n di.esem Intervent.ionsbrief unter anderem: 

"Meine Bitte und mein Ersuchen, sehr geehrter Herr Hofrat 

••••• , an Sie üiuft nun darauf hi.naus, sich dieses grotesken 

Falles persönlich anzunefmen, um dem monatelang &~hwebenden 

"Spuk" ein Ende ~u bereiten, wobei .ich mir wie schon e.i.ngangs 

erwähnt rri:Jglichst sofortige Maßnahmen gegen Herrn Ing. Mata und 

dessen Umtriebe el"Wr3.rte. Sonst bleibt mir nur mehr die Möglich­

keit mit meiner 70-köpfigen Belegschaft angesichts der fort­

währenden Geschäftsstörung ebenfalls demonstrieren ~u gehen. 

Damit Sie sich von der Haltlosigkeit der von Herrn M'lta gegen 
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mich erhobenen Vorwürfe persön 1 ich überxeugen können er laube 

iC'JJ mir, eine vertrauliche Aufstellung me.iner Kred.ite bei der 

VB Nö Mitte beizulegen." ? 

f) Ist es richtig, daß sich sohin folgender chronologischer Ablauf 

der Dinge hinsicht.[ ich der EinsLellung des Verfahrens gegen 

Verantwortliche der Volksbank Niederösterreich-Mitte ergibL: 

16.12.l993 

frühestens 16.12. 

Ankündi.gung des T..eiLenden SLdatsanwaltes i.n st. 

Pölten gegenüber 1ng. MdLa und dessen Anw':iJUn, 

daß auf der Bas.is der über AnLr,~'ge der SL:lats-

anwal tschaft zustande gebrachten Erhebungs-

ergebnisse Ank lage erhoben wel.-den wer.de; 

(nach dem C'..esprdch des Jf:!itenden StaaLsanwaltes 

mit Ing. M3.ta und seiner Anw,ntin) Einlangen des 

InteJ"ventionsbriefes von Korrroer:dalrat Schirak 

beim Le.i.tenden StaaLsanwaJ t; 

dimn Feiertage bis einschließlich 6. Jdnner 1994, anschließend 

der 8. Ja:nner, ein SamsL3.g, der 9. Jänner, ei.n Sonntag; 

12.1.1994 Zurückziehung von Erhebungsantr/igen und Abgabe 

der Einstellungserkl,3.rung durch die Staats­

anwaltscha.ft SL PölLen ? 

has hat sich zwischen der Vorsprache von Ing. M3.ta. und seiner 

Anwältin beim Leitenden Staatsanwalt in st. Pölten am 16.12. 

und der Zuruck:ciehung von ErhebungsanLdigen - trotz diesbezüg­

lich bereits vorliegender Beschlüsse des Untersuchungsrichters 

auf ErÖffnung der entsprechenden Konten bei der Volksh'ink 

Niederösterreich-Mit.te - so wie der Abgt'ibe der Einstellungs­

erklä'rung durch die staatsanwal tschafL d1l1 12.1.1994 - außer 
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dPJTI Einlangen des Interventionsschre.ibens von Bundesgrtmialvor­

steher und Aufs ichtsraL der Volksbank NÖ-Mitte KOfrmer:r.ia 1 rat 

Sclä rak und mehr als 2 f1bchen Feiertagen - nach der AkLen1age 

noch ere.ignet, was ~u dem Ei.nstellungsentschluß der SLa,aL",m­

waltschaft geführt haben könnte? 

2.a) Sie haben .in der seiner~eiLigen Beantwortung der env,~'hnten 

schrifLlicllen Anfrage der unterfertigten Abgeordneten den 

Sta,ndpunkt verLreten, daß die "Volksb3nk NiederösLerreich-Mitte 

•••••• bei der österreichischen Nationalbank nicht die .. llus­

~ahlung des Kreditbetrages ,in der flöhe von S 10,500.000, -- an 

die Firma Mata Verkehrstechnik GesmbH gemeldet (habe). Die 

Meldung (habe) vielmehr die von der österreich ischen Volks­

banken AG gegenüber der Volksbank Njederösterreich-Mitte 

abgegebene G3.rantie" betroffen. 

Geht mitLlerweile aus dem AkL der Staatsanwaltscha.ft st. 

Pölten, aus dem Akt der Oberstaatsanwaltschaft Wien bzw. aus 

dem AkL des Bundesministeriums für Justi<c hervor, daß diese 

ihre seinerzeitige Annahme, zu der es aufgn~ der Verant­

wortung der Verdächtigen gekorrrnen ist, keineswegs den Tatsachen 

entspricht, sonde,rn sehr wohl dIe Auszahlung des Kreditbetrages 

in der Böhe von S 10,500.000, -- an die Firma Mata Verkehrs­

technik Gesellschaft robR an die österreischische Nation.:dbank 

gemeldet worden ist ? 

Wie sonst wäre das Schreiben der Rechtsabteilung deröster­

l'eichischen Nal.:.ionalbank vcrn 22.6.1994 an die Anwä'ltin der Mata 

Verkehrstechnik Gesellschaft robB, das der Oberstaatsanwalt­

schaft Wien noch am selben Tag vorgelegt worden ist, zu 

verstehen, in dem es unter anderem heißt: 
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"Gesamtobligo bedeuteL die GesamLsurrrne der von ei.nem Groß­

kreditnehmer in den einzelnen Kreditarten (~sel, revol­

vierend ausnuLzbare Kredite, HaftungskrediLe, ••••• ) tats/ich­

lieh in Anspruch genorrrnenen/ausgenützten Retr<'..jge. In den 

Auswertungen der Großkreditevidenz (GKE) werden i.n der S~lte 

"Ausnützung" die von einem Großkreditnehmer in Anspruch 

genorrrnenen Beträge, und zwar nach Kred.iLarten gegliedert, 

angeführt und den Kreditrahmen Daten gegenüber gestellt." ? 

Bzw., wenn es in dem Brie.f der 6sterreich.i.schen N;~t.i.onn.lböl.nk an 

Ing. Friedrich Mata vom 11.11.1994 heißt: 

"UnLer Bezugn;#.hrre auf Ihre Vorsprache \lall 28. v.M •. Ln 

unserer Rechtsabteilung teilen wir Ihnen mit, daß nach der am 

27.10.1994 von der 6sterreichischen Volkbanken AG gelieferten 

Richtigstellung am 28.10.1994 auch von der Volksbcmk Nieder­

österreich-MUtte eine Korrektulmeldung betreffend die Groß­

kreditevidenzmeldungen über die Firma MATA-Verkehrstechnik bei 

uns eingegangen ist. Diese Korrekturen wurden unsererseits am 

2.11.1994 durchgeführt. • •••• 

Sollten Sie den Eindruck haben, daß Ihnen durch etwaige 

unrichtige Meldungslegungen von Banken Nachteile entstanden 

sind, wäre eine Klärung des Sachverhaltes und eine Entscheidung 

über allfällige von Ihnen geltend gemschte Ansprüche nur auf 

zivilgerichtlichem rrege rrijglich." ? 

3.a) sti.rrmt es, daß bei der Staatsanwaltschaft bzw. beim Landes­

gericht st. PölLen zugleich drei Verfahren gegen Verantwort­

liche der Volksbank. Niederösterreich-Mitte anhängig gewesen 

sind, und zwar eben das über eine Sachverha.l tsbekanntgabe durch 
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Ing. Friedrich MaU:! gegen DkIm. W;:J1Igang Siller und Frnn~ 

BaUwein, eines über Sachverha,ltsbekanntgdbe durch .lose[ 

Schornsteiner gegen Dkfm. r-.blfgang Siller und Rudolf SLe.inacker 

sowie ein weiteres über Sdc:hverm lLsbek:wntgal:x= durch Rudolf 

Erdödy gegen Franz &llwein und Rudolf steinacker ? 

b) Trifft es zu, daß es .in allen drei Verfahren - s~loRP ausge­

druckt - um die seihe Neigung der Verdiichtigten gegangen ist, 

nämlich um zumindest grob unkorrekte, wenn nicht gar be­

trugerische Vorgangsweise gegenüber Kreditnehmern der Volksbank 

Niederösterreich-Mitte ? 

c) Erscheint es nicht rrerkwürdig, wenn trotz dieses auffi:illigen 

Gleichklanges in sachlicher und zeitlicher H.insicht d.Le 

Einstellung des strafverfahrens in der Causa Ing. Friedrich 

Mata mit dem Argument erfolgt ist, daß es hinsichtlich des 

Vorliegens auch der subjektiven Tatseite an Beweisen mangle? 

d) Geht aus dem Akt hervor, daß Ing. Friedrich l'hta noch nach 

seiner am 16.12.1993 in Begleitung seiner Rechtsanwiiltin 

erfolgten Vorsprache bei dem d'3Illaligen Leitenden staats­

anwalt in st. Pölten - zur Abrundung des Bildes - arn 

22.12.1993 schriftlich angeregt hat, im Bereich der Volksbank 

Niederösterreich-fr.ütte dezidiert abzukl~ren, welchen weg die 

S 10,500.000,--, hinsichtlich welcher gegenüber der National­

bank die Kreditausnützung durch die Fi.rm3 mTA-Verkehrstechnik 

g~ldet worden war bzw. ist, tatsä·chlich gencxrmen haben ? 

Erscheint es auch Ihnen plausibel, daß durch Erhebungen in 

dieser Richtung bzw. durch ihre Ergebnisse sehr wohl auch die 

subjektive Tatseite entsprechend gekl~rt hJitte werden können? 
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Muß es nicht als merkwürdig bezeichnet. werden, daß diese 

Erhebungen zWar nicht mehr durchgeführt worden sind, obwohl sie 

sehr wohl zur K1ärwlg der subjektiven TdtseiLe beit.ra.gen 11i:itten 

können, sozusagen in einem Atemzug aber das Verfahren gegen die 

Verantwortlichen der Volksffink Niederöst.erreich-Mitte mingels 

Vorliegens eben dieser subjektiven Tatseite ej.ngestellt worden 

ist ? 

e) Welche Erhebungen sind es gewesen, deren Tiitigung bzw. 

Durchführung die Staatsa.nwaltschaft st. Pölten zunächst. 

beantragt hat, wovon sie dann aber - vor oder zugleich mit der 

Einstellung des Verfahrens - Abstand genarrnen hat ? 

Ist diese AbstandnC:Jhme vor oder nach dem Einlängen des Inter­

ventionsbriefes von Kc:xrrnerzialrat Schirak erfolgt bzw. datUI1l .. c;­

mäßig gemu wann ? 

4.) Wie beurteilen Sie in diesem Zusarrrnenhang den Umstand, daß 

die Tatsache der Falschmeldung hinsichtlich des Bet.rages von 

S 10,500.000, --, erstattet von der ösLerreichischen Volksbanken 

AG einerseits und von der Vo1ksb3.nk NiederösLerreich-Mitte 

andererseits gegenüber der österreichischen Nationalbank, 

bereits am 11.11.1993, also vor Abgabe der EinsLellungs­

erk1/::irung durch die Staatsanwaltschaft SL PölLen, gerichts­

aktenkundig gewesen ist. und wohl auch die fusis dafür gebildet 

hat, daß der Leitende St.aatsanwalt in st. Pö1ten am 16.12.1993 

Ing. Mata und seiner Anwältin gegenüber angekündigt hat, daß 

Anklage erhoben werden werde ? 

5.) Ist. Ihnen bekannt bzw. ergibt sich aus den Akten der Staats­

anwaltschaft st. Pö1ten, der Oberstaat.sanwa1tschaft Wien bzw. 
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des BundesminisLeriums für Justi.z, daß im Rahmen einer Vor­

sprache des Anw;ntin, die alle drei Anxeiger, sohin Ing. 

Friedrich M3ta, Josef Schornsteiner und Rudold Erdödy, 

vertritt, bei dem (neuen) Leitenden StaaL:.sanwalt in st. rolLen 

am 13.7.1994 dieser der Anwältin gegenüber erkl/irt hat: 

"Die Banken werden in meinem Sprengel nicht verfolgt. Sclluld 

hat irrrner und ausschließlich der Krec1itnehmer, weil hätte er 

sich halt keinen Kredit genarrnen 1". Und: "In meinem Sprengel 

dulde ich keine Kritik an den Banken ! H 

Sehen Sie einen Zusarrrnenhang zwischen der Vorgangsweise 

der Anklagebehörde in st. Pölten, n/:imlich insoferne, als - in 

dem Verfahren über Sachverhaltsbekanntgabe durch Ing. M3.I;.3. 

- zunächst erklärt worden ist, daß Anklage erhoben weluen 

werde, dann - nach Einlangen eines ro8ssiven Interventions­

briefes - am 12.1.1994 - sohin unter Rerücksichtigung der 

Feiertage bis einschließlich Sonntag, den 9.l..1994, - sozusagen 

unverzüglich nicht nur alle noch offenen .~t1·äqe von Seiten der 

Staatsanwaltschaft zurückgezogen MJrden s.i.nd, sondern aucll eine 

Einstellungserkl/:irung hinsichtlich der Verantwort1ichen der 

Volksbank abgegeben und zugleich e.Ln Strafverfahren wegen 

Verleurrdung gegen Ing. Mdta eingeleitet worden ist? 

6.a) Trifft es zu, daß über das RechtsschutzgesLlch, das 

M3ta, Schornsteiner und Erdödy bzw. deren Anwältin am 

10.11.1994 - sp3"ter ergänzt - an s.Le gerichtet worden ist, ein 

BerichLsauftrag an die staatsanwaltschaft st. Pölten ergangen 

ist, dem diese bis dato nicht entsprochen hat ? 

b) ~ mittlerweile doch ein solcher Bericht eingegangen se~n 

sollte, welchen f'tbrtlaut weist er auf ? 
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c) Unabhängig van Einlangen oder nicht Einlagen dieses Berichtes, 

welche Maßnahmen werden Sie in diefiege leiten, um eine 

detaillierte Uberpdlfung der Sach- und RechLssituaLion in den 

drei gegensUindlichen strafsachen zu gewährleisten, vor allem 

im Hinblick darauf, daß der Leiter der Anklagebehörde in st­

Pölten auf dem - oben zitierten - StandpunkL steht., daß er in 

"seinem" Sprengel keine Kritik an den B3.nken dulde und daß 

Banken nicht verfolgt würden, denn Schuld habe immer und 

ausschließlich der Kreditnehmer ? 

7.) Alles in allem: 

Werden Sie dafür Sorge tragen, daß durch entsprechende wei tere 

ErhebungsschritLe im Rahmen der fOmilosen FortseL:t:ung oder der 

Wiederaufnahme des Strafverfahrens i.iber die Sachverhal ts­

bekarmtgabe durch Ing. Friedrich Mata endl.ich geklä:rt wird, wer 

die S 10,500.000,-- an Kredit, hinsichtlich welcher die 

Ausnützung durch Ing. Friedrich Mata b:t:w. die Firma. MaLa 

Verkehrstechnik Gesellschaft robH tatsachen- und wahrheitswidrig 

an die österreichische Nationalbank gemeldet worden ist, 

zugezdll1t erhalten hat? 
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